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Checkliste – Erste Bestandsaufnahme in der Praxis

	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	1.
	Sind die Mengen an entzündlichen und brandfördernden Stoffen in der Zahnarztpraxis auf ein Minimum reduziert?
	
	Link

	2.
	Sind funktionsfähige und geeignete Feuerlöscheinrichtungen in 
ausreichender Anzahl vorhanden?
	
	Link

	3.
	Sind Feuerlöscheinrichtungen jederzeit schnell und leicht erreichbar?
	
	Link

	4.
	Sind die Standorte der Feuerlöscher und sonstiger Brandschutz​einrichtungen deutlich (lang nachleuchtend) gekennzeichnet?
	
	Link

	5.
	Werden Feuerlöscher alle 2 Jahre überprüft?
	
	Link

	6.
	Sind ausreichend viele Beschäftigte mit der Handhabung der Lösch​einrichtungen vertraut?
	
	Link

	7.
	Ist ein Alarmplan für den Brandfall vorhanden und sichtbar ausgehängt?
	
	Link

	8.
	Werden Flucht- und Rettungswege stets frei gehalten und lassen sich Notausgänge leicht öffnen?
	
	Link

	9.
	Werden die Praxismitarbeiter über die Maßnahmen im Brandfall (Handhabung von Feuerlöschern, Alarmplan, Verhaltensregeln) vor Arbeitsaufnahme und anschließend mindestens einmal jährlich unterwiesen (Dokumentation)?
	
	Link
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Gefährdungsbeurteilung – Jetzt noch mal alles überprüfen
Zusammenfassung – Kurzinformation der Inhalte
	Verhalten im Brandfall
	· Alarmplan:

-
Brandmeldung: 
SYMBOL 40 \f "Wingdings" 112

-
Kleiner Brand: 
Feuerlöscher benutzen

-
Großer Brand: 
-
Gebäude sofort auf schnellstem Wege 



verlassen, Türen schließen,


keine Aufzüge benutzen, 


-
hilfsbedürftigen Personen helfen.



	Feuerlöscher
	· Vorhaltung geprüfter und zugelassener Feuerlöscher, je nach Brand-
gefährdung und Grundfläche der Arbeitsstätte:

Zahnarztpraxis - geringe Brandgefährdung - erforderlich sind:
  6 Löschmitteleinheiten bei einer Grundfläche bis   50 m²

  9 Löschmitteleinheiten bei einer Grundfläche bis 100 m²

12 Löschmitteleinheiten bei einer Grundfläche bis 200 m²

15 Löschmitteleinheiten bei einer Grundfläche bis 300 m²

18 Löschmitteleinheiten bei einer Grundfläche bis 400 m²

21 Löschmitteleinheiten bei einer Grundfläche bis 500 m²

· Feuerlöscher müssen leicht zugänglich und leicht zu handhaben sein

· Überprüfung der Feuerlöscher: alle 2 Jahre

· Nachweis der Prüfung: Prüfplakette



	Unterweisung
	· Unterweisung der Mitarbeiter/in über Maßnahmen im Brandfall 
(Handhabung von Feuerlöschern, Flucht- und Rettungspläne, 
Verhaltensregeln)




	Brandschutz


	2.


Unter Brandschutz wird die Brandverhütung und die Brandbekämpfung verstanden. Man spricht auch von vorbeugendem und abwehrenden Brandschutz. Zum betrieblichen Brandschutz gehören neben den technischen Anlagen (Feuerlöscher) die baulichen Brandschutzmaßnahmen sowie die organisatorischen Brandschutzmaßnahmen. 
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ZÜNDFÄHIGES 

GEMISCH

Bestimmtes 

Konzentrationsverhältnis 

an der Grenzfläche 

zwischen brennbaren 

Stoff und Oxidationsmittel

ZÜNDQUELLE

die für die Zündung des 

brennbaren Systems 

geeignet ist

(z.B. Zündfunken,

 heiße Oberfläche)

SAUERSTOFF

aus der Luft

als Oxidationsmittel

BRENNSTOFF

- Gase

- bei Flüssigkeiten:

  deren Dämpfe

- bei glutbildenen Stoffen:

  Bildung pyrophorer Stoffe 

  durch Wärmeeinwirkung 

Voraussetzungen für alle Verbrennungsvorgänge:

Einteilung der Brennstoffe nach ihrer Brandklasse (EN 2):

[image: image31.emf] 

 Brände von festen Stoffen,  hauptsächlich organischer Natur  

  ( Brandklasse A ) 

 Brände von Gasen  ( Brandklasse C )  

 Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen  

  ( Brandklasse B ) 

 Brände von Metallen  ( Brandklasse D )  

  z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Autoreifen  

  z.B. Benzin, Harze, Lacke, Wachse, Teer, Alkohole  

  z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Stadtgas, Erdgas  

  z.B. Eisenspäne, Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium,  

  Kalium und deren Legieru ngen  

 Brände von Speiseölen -  und fetten  ( Brandklasse F )  

  z.B. pflanzliche und tierische Öle und Fette in       Frittier -  und Fettbac k geräten und anderen Kücheneinrichtungen  


Vorbeugender Brandschutz

Die/der Unternehmer/in hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maßnahmen zu planen, zu treffen und zu überwachen, die insbesondere für den Fall des Entstehens von Bränden, von Explosionen, des unkontrollierten Austretens von Stoffen und von sonstigen gefährlichen Störungen des Betriebsablaufs geboten sind. Sie/er hat eine ausreichende Anzahl von Mitarbeiter/innen durch Unter​weisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungs​bränden vertraut zu machen.

Zum Löschen von Entstehungsbränden sind Feuerlöscheinrichtungen je nach Brandgefährdung und Grundfläche der Arbeitsstätte bereitzustellen und gebrauchsfertig zu erhalten (§ 22 BGV A 1; BGR 133: Sicherheitsregeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern). Die Betriebssicherheitsverordnung gilt für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitgeber sowie für die Benutzung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte bei der Arbeit; sie umfasst überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne des Gerätesicherheitsgesetzes, worunter auch Feuerlöschgeräte fallen.

Der Stand der Technik bei Feuerlöschgeräten ist nach heutigen Erkenntnissen gewährleistet bei Aufladelöschern, d. h. Feuerlöschgeräte, die den Erfordernissen seit Einführung der DIN 14406-3 1976 deren Nachfolger die heutige DIN EN 3-3 ist, entsprechen sowie bei Dauerdrucklöschern, die seit der  Einführung der Druckbehälterverordnung 1980, deren Nachfolger die heutige europäische Druckgeräterichtlinie ist, in Verkehr gebracht wurden.
Brandschutzzeichen

Die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen befinden, sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen, soweit die Feuerlöscheinrichtungen nicht automatisch oder zentral von Hand gesteu​ert werden. 
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F01 Richtungsangabe
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F02 Löschschlauch
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F03 Leiter
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F04 Feuerlöschgerät
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F05 Brandmelder
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F06 Einrichtungen zur Brandbekämpfung


F05 „Brandmelder“:
Kennzeichnung eines Brandmeldetelefons; für die Kennzeichnung eines Brand​melders (manuell) empfiehlt sich die Verwendung des Brandschutzzeichens „Brandmelder (manuell)“ nach ISO 6309 „Fire protection – Safety signs“ vom 15. August 1987. 
F06 „Einrichtungen zur Brandbekämpfung“:
Kennzeichnung von Mitteln und Geräten zur Brandbe-

kämpfung; dies sind z. B. Löschdecken, Löschsand.

Feuerlöscher
Zahnarztpraxen gehören zu den Arbeitsstätten mit geringer Brandgefährdung (DIN 14406).

Entstehungsbrände werden in der Regel mit tragbaren Feuerlöschern gelöscht, die mit Löschmitteln (Wasser, Schaum, Kohlendioxid oder Pulver) gefüllt sind, je nachdem, um welche zu löschenden Stof​fe es sich handelt. 

Die Standorte von Feuerlöschern müssen durch das Brandschutzzeichen F 04 (s. o. unter „Brand-schutzzeichen“) gekennzeichnet sein, sofern die Feuerlöscher nicht für jedermann sichtbar angebracht oder aufgestellt sind.

Arten von Feuerlöschern

Bei Feuerlöschern unterscheidet man zwischen Aufladelöschern und Dauerdrucklöschern. Auflade​löscher sind Geräte, die drucklos vorgehalten werden und vor der Benutzung aktiviert werden müssen, d. h. durch ein in einem separaten Treibgasbehälter vorgehaltenes Treibmittel wird unmittelbar vor der Benutzung das Löschmittel unter Druck gesetzt. Es handelt sich dabei um sehr hochwertige und zuver​lässige Löscher. Beim Dauerdrucklöscher steht der Behälter und somit auch das Löschmittel perma​nent unter Druck.
Für Zahnarztpraxen eignen sich folgende tragbare Feuerlöscher für die jeweiligen Brandklassen:

	Feuerlöscher
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	Pulverlöscher mit
Glutbrandpulver
	PG
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	Kohlendioxid-Löscher (CO2)
	K
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	Wasserlöscher
	W
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	Schaumlöscher
	S
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Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein sowie ein Zulassungskennzeichen tragen. Derzeit kommen Löscher nach den zwei technischen Standards DIN 14406 (gültig bis 31.03.1991) und DIN EN 3-3 zum Einsatz. Die Ablösung der DIN 14406 durch die Europanorm DIN EN 3-3 bedeutet jedoch nicht, dass Löscher nach der alten Norm nicht mehr verwendet oder verkauft werden dürfen. Neue Löscher werden in der Regel nur noch nach der Europanorm hergestellt. Die benötigte Zulassungs- bzw. Anerkennungskennzeichnung besteht aus einer Nummer, sowie der entsprechenden Norm, also - "DIN 14406" oder "DIN EN 3-3"; sie muss auf dem Löscher aufgedruckt sein. 
Die rote Lackierung des Behältnisses dient dem leichten Auffinden. Nach der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung dürfen wegen der mit ihrer Verwendung verbundenen Gefährdung der Ozon-Schicht keine Halonhaltigen Feuerlöscher mehr vorgehalten werden.

Bei Schaumlöschern wird der Löschschaum durch Verschäumung eines Wasser-Schaummittel-Gemisches mit Luft erzeugt. Pulver-Feuerlöscher können erhebliche Folgeschäden verursachen, da das Pulver auch durch kleinste Ritzen dringt und das Innere von Geräten irreparabel angreifen kann. 

Beim Einsatz von CO2 -Löschern in engen Räumen ist wegen möglicher Erstickungsgefahr Vorsicht geboten. Auch Wasserlöscher sind für Zahnarztpraxen geeignet, da die Gefährdung durch elektrischen Strom als nicht gravierend anzusehen ist (FI-Schutzschalter). 
Empfehlenswert für die Zahnarztpraxis ist eine Kombination aus Schaumlöscher und Kohlendioxid​löscher, sollten jedoch Gasflaschen im Labor sein, dann benötigt man auch einen ABC-Pulverlöscher. 
Anzahl der benötigten Feuerlöscher

Die Anzahl der benötigten Feuerlöscher hängt von der Grundfläche der Arbeitsstätte und dem Lösch​vermögen des jeweiligen Feuerlöschertyps ab. Das Löschvermögen ist als Leistungsklasse auf dem Feuerlöscher aufgedruckt und entspricht den je nach Grundfläche und Brandgefährdung erforderlichen Löschmitteleinheiten.
	Feuerlöscher


	Löschmittel​einheiten

(LE)
	maximale
Füllmenge
	Löschvermögen

nach DIN EN 3

	
	
	
	Brandklasse A
	Brandklasse B

	Pulverlöscher

mit ABC-Löschpulver

(DIN EN 3)
	1

2

4

6

9

12

15
	2 kg

4 kg

6 kg

9 kg

12 kg
	5 A

8 A

13 A

21 A

27 A

43 A

55 A
	21 B

34 B

70 B

113 B

144 B

183 B

233 B

	Kohlendioxidlöscher

(DIN EN 3)
	1

2

3

5
	2 kg

5 kg

6 kg
	
	13 B

34 B

55 B

89 B

	Wasserlöscher
	1

3

3
	6 l

9 l

10 l
	5 A

8 A

8 A
	21 B

55 B

55 B


Die Löschmitteleinheiten der vorhandenen Feuerlöscher müssen – zusammengerechnet – der für die Grundfläche der Arbeitsstätte erforderlichen Anzahl von Löschmitteleinheiten entsprechen.

	Grundfläche der Arbeitsstätte
	bis   50 m²
	bis 100 m²
	bis 200 m²
	bis 300 m²
	bis 400 m²
	bis 500 m²

	Erforderliche Löschmittel​einheiten (bei geringer Brandgefährdung)
	6 LE
	9 LE
	12 LE
	15 LE
	18 LE
	21 LE


Achtung: In jedem Geschoss ist mindestens ein Feuerlöscher bereitzustellen!
Berechnungsbeispiel für eine Zahnarztpraxis:

Eine Zahnarztpraxis mit einer Grundfläche von 110 m² soll mit Feuerlöschern ausgestattet werden. 

1. Feststellung der Brandklasse und Festlegung des Löschmittels nach der ersten Tabelle:

Es liegt Brandklasse A und B vor. Als Löschmittel wird Pulver mit ABC-Löschpulver gewählt.

2. Festlegung der Brandgefährdungsklasse:

Bei einer Zahnarztpraxis liegt eine geringe Brandgefährung vor (BGR 133).

3. Ermittlung der Löschmitteleinheiten (LE):

Bei 110 m² werden laut der zweiten Tabelle bei geringer Brandgefährdung insgesamt 12 Löschmit​teleinheiten (LE) benötigt (es ist auf den nächsthöheren Wert aufzurunden).

4. Festlegung der Größe und Ermittlung der Anzahl der Feuerlöscher:

Der Fachhandel (siehe im „Branchenfernsprechbuch“ unter Brandschutz bzw. Feuerlöschanlagen und -geräte) berät aufgrund der Kriterien wie Einsatzbedingungen, Handlichkeit, Größe bzw. Gewicht bei der Auswahl der notwendigen Feuerlöschgeräte. Wird ein Feuerlöscher mit der Löschleistung 13 A/183 B gewählt, ergeben sich 4 LE, da der niedrigere Wert maßgeblich ist. Im Falle der erforderlichen 12 LE werden dann insgesamt 3 Feuerlöscher benötigt.
Instandhaltung der Feuerlöscher
Die Bauteile sowie die enthaltenen Löschmittel können im Laufe der Zeit unter dem Einfluss von Tem​peratur, Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung oder unsachgemäßer Behandlung unbrauchbar werden. 
Eine Verordnung, die allgemeine Prüffristen aufzeigt, gibt es nicht. Als Anhaltspunkt über Prüffristen dient die entsprechende Normung, die bei tragbaren Feuerlöschern alle 2 Jahre eine Überprüfung durch Sachkundige vorsieht. Hieraus kann der Schluss gezogen werden, dass nach Ablauf von 
2 Jahren keine Gewähr mehr für die Einsatzfähigkeit der Feuerlöscher besteht. Es können jedoch bei besonderen Umgebungsbedingungen der Löscher auch kürzere Prüfintervalle sinnvoll sein.

Sachkundige sind in der Regel Mitarbeiter oder Beauftragte von Feuerlöscherherstellern, ihren Außendienstorganisationen oder auch von selbständigen Prüfdiensten. Mit der Prüfung übernimmt der Sachkundige, der für die Instandhaltung schriftlich legitimiert sein muss, in sicherheits- und brandschutztechnischer Hinsicht die Gewähr für die ordnungsgemäße Prüfung, Wartung und Instandsetzung der ihm anvertrauten Feuerlöscher. Die Prüfung hat nach DIN 14406 Teil 4, deren Nachfolger jetzt die DIN EN 3-3 ist,  zu erfolgen. Über die Prüfung ist nach dieser Regelung ein Nachweis (Prüfplakette) zu führen, der Prüfvermerk ist mit Datumsangabe fest oder plombiert am Löscher anzubringen. 

Nach Gebrauch müssen Feuerlöscher, auch wenn ihr Inhalt nur teilweise verbraucht ist, unverzüglich wieder aufgefüllt werden. 

Die Feuerlöscher sollen zweckmäßig – z. B. neben Notausgängen – verteilt sein. Bei einer größeren Anzahl von Feuerlöschern empfiehlt es sich, mehrere Feuerlöscher zu „Stützpunkten“ zusammenzu​fassen.

Ein im Entstehen befindlicher Brand ist nur dann erfolgreich zu bekämpfen, wenn die Feuerlöscher
· jederzeit leicht aufzufinden sind,
· jederzeit leicht zu erreichen sind.

Deshalb sind Feuerlöscher der geeigneten Brandklassen, z. B. ein ABC-Pulverlöscher im Labor, in dem sich eine Gasflasche befindet, 

· in der Nähe von Bereichen mit besonderer Brandgefahr sowie 

· in unmittelbarer Nähe von Ausgängen und Rettungswegen zu installieren.

Sollte der Fluchtweg durch den Brand versperrt sein, kann die Selbstrettung unter dem Schutz des Löschmittels eines oder mehrerer Feuerlöscher versucht werden.
Um eine bessere Handhabung der Feuerlöscher, auch für das weibliche Personal, zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Gewicht der Feuerlöscher auf 6 kg zu beschränken. Feuerlöscher sollten nur so hoch über dem Fußboden angeordnet sein, dass auch kleinere Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Halterung entnehmen können. Als zweckmäßig hat sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm er​wiesen.
Bei Löschern, die nach DIN 14406 zugelassen sind, sind die Löschmitteleinheiten (LE) aus der nach​stehend aufgeführte Tabelle zu entnehmen:

	Bauart
	Brandklasse A
	Brandklasse B
	Brandklasse AB

	K 2
	-
	1
	-

	K 6 -
	-
	3
	-

	W 6
	2
	-
	-

	W 10
	4
	-
	-

	S 10
	4
	3
	3

	P 2
	-
	2
	-

	PG 2
	2
	2
	2

	P 6
	-
	6
	-

	PG 6
	6
	6
	6

	PG 10
	10
	10
	10

	P 12
	-
	12
	-

	PG 12
	12
	12
	12


W = Wasserlöscher; PG = ABC-Löschpulver; P = BC-Löschpulver; PM = Metallbrandpulver; K = Kohlendioxid; S = Schaum

Rettungswege
Die Vorraussetzungen für die Errichtung von Rettungswegen sowie die Art und Weise ergeben sich aus § 21 Abs. 2 i. V. m. § 24 Abs. 1 BGV A 1. Das schnelle und sichere Verlassen von Arbeitsplätzen und Räumen muss durch Anzahl, Lage, Bauart und Zustand von Rettungswegen und Ausgängen gewährleistet sein; erforderlichenfalls sind zusätzliche Notausgänge zu schaffen.
Rettungswege und Notausgänge müssen als solche deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein und auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen. Auf sie ist zu​sätzlich hinzuweisen, wenn sie nicht von jedem Arbeitsplatz aus gesehen werden können.
Rettungswege und Notausgänge dürfen nicht eingeengt werden und sind stets freizuhalten. Notaus​gänge müssen sich leicht öffnen lassen. Die nutzbare Laufbreite der Wege darf weder durch abge​stellte Gegenstände noch durch aufschlagende Türen eingeengt werden. Türen im Verlauf von Ret​tungswegen müssen als solche gekennzeichnet sein und in Fluchtrichtung aufschlagen. Die Türen müssen sich von innen ohne fremde Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich Personen in dem Raum befinden.
Die erforderliche Anzahl und Lage der Rettungswege und Ausgänge richtet sich je nach der Eigenart des Betriebes nach dem Bauordnungsrecht, den Brandschutzvorschriften und in bestimmten Fällen auch nach Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften.
Zum schnellen und sicheren Verlassen von Arbeitsräumen und Arbeitsplätzen ist es notwendig, dass im Falle drohender Gefahr bei Ausfall des elektrischen Netzes eine selbsttätig einsetzende Notbe​leuchtung vorhanden ist. Solche Gefahren können insbesondere in Räumen gegeben sein, in denen gefährliche Arbeitsstoffe verwendet werden.
Rettungszeichen für Rettungswege und Notausgänge/Türen im Verlauf von Rettungswegen
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E11 Sammelstelle
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E12 Rettungsweg *)
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E13 Rettungsweg *)
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E14 Notausgang
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E16 Notausgang
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E15 Notausgang


*)
Auf den Rettungswegzeichen darf der Richtungspfeil außerdem zum oberen bzw. unteren Eckpunkt 
der abgebildeten Türöffnung zeigen, um den Verlauf des Rettungsweges zu kennzeichnen, z. B. 
Treppe.

Verhalten im Brandfall
Alarmplan

Für den Brandfall ist gemäß § 25 Abs. 1 BGV A 1ein Alarmplan aufzustellen.


Einen Plan für das Verhalten im Brandfall zum Aushängen finden Sie im 

PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“,

unter der Rubrik „Aushang-Einsichtnahme“, in dem Kapitel „Brand- und Explosionsschutz“.



Unterweisung der Mitarbeiter/in
In jedem Geschoß von Arbeitsstätten ist mindestens ein Feuerlöscher bereitzustellen. Mit der Handha​bung der Feuerlöscheinrichtungen sind eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern vertraut zu machen. Wir empfehlen Ihnen, bei der nächsten Prüfung der Feuerlöscher die durchführende Firma darauf hin anzusprechen.

Ein Muster für eine Unterweisungserklärung finden Sie im 
PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Unterweisungen“.



	Explosionsschutz


	3.


Zusammenfassung

	Explosionsschutz
	· durch Inhalationsanästhetika oder durch brennbare Flüssigkeiten ent​steht Explosionsgefahr, wenn der brennbare Stoff, Sauerstoff und die Zündquelle zusammenkommen.

· Explosionsfähigkeit richtet sich nach bestimmtem „Explosions- und        Zündgrenzen“.

· Vermeidung der Gefahren durch Verwendung von Desinfektionsmitteln, deren wässrige Gebrauchslösungen nicht mehr entflammbar sind, z. B. mit weniger als 10 Gew.-% Ethanol.

· Nach Verschütten alkoholischer Desinfektionsmittel:

· Verdünnen mit Wasser,

· Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit,

· Lüften des Raumes,

· Beseitigen von Zündquellen.




Explosionsschutz/ Überblick

In medizinisch genutzten Räumen können durch Inhalations-Anästhesiemittel oder durch brennbare Flüssigkeiten, wie z. B. alkoholischen Desinfektionsmittel Explosionsgefahren entstehen, wenn drei Faktoren zusammenkommen: brennbarer Stoff, Sauerstoff und Zündquelle.

Gas/Luft- und Dampf/Luft-Gemische sind allerdings nur innerhalb bestimmter – von Stoff zu Stoff unterschiedlicher – Konzentrationsgrenzen (so genannter „Explosions- oder Zündgrenzen“) explosions​fähig. Liegt die Konzentration des Stoffes in der Luft unter oder oberhalb dieser Grenzen, kann keine Explosion auftreten (vgl. Technische Regeln für Gefahrstoffe –TRGS- 525 Teil 4, „Umgang mit Desinfektionsmitteln E 19: www.bg-praevention.de).
· Verhinderung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre durch Ersatz oder einge​schränkte Verwendung brennbarer Stoffe, die explosionsfähige Gemische zu bilden vermögen.

· Verwendung brennbarer Stoffe nur in Konzentrationen unterhalb der unteren Explosionsgrenze.

· Alkoholische Desinfektionsmittel dürfen wegen der Gefahr von Verpuffungen nicht ungezielt oder in offene Flammen versprüht werden.
· Brand- und Explosionsgefahren können vermieden werden, indem nur Desinfektionsmittel verwen​det werden, deren wässrige Gebrauchslösungen nicht mehr entflammbar sind. Bei Verwendung von Gebrauchslösungen mit z. B. weniger als 10 Gew.-% Ethanol liegt der Flammpunkt weit oberhalb der Raumtemperatur, sofern keine weiteren entflammbaren Komponenten der Lösung zugesetzt sind. Die untere Explosionsgrenze wird ebenfalls bei weitem nicht erreicht. Der Flamm​punkt der Gebrauchslösung ist abhängig vom eingesetzten Alkohol, z. B. Ethanol, Iso-Propanol, N-Propanol, der Konzentration und der Temperatur und sollte grundsätzlich nicht bei den typischen Arbeitsbedingungen erreicht werden. Brand- und Explosionsgefahren werden weiterhin vermieden, indem die Menge des ausgebrachten alkoholischen Desinfektionsmittels begrenzt wird. Bei einer Ausbringung von 50 ml Gebrauchslösung je m2 zu behandelnder Fläche bzw. 100 ml je m2 Raum​grundfläche wird die untere Explosionsgrenze, z.B. 3,5 Vol-% bei Ethanol im gesamten Raum, bei weitem nicht erreicht.
· Zur Flächen- und Gerätedesinfektion dürfen alkoholische Desinfektionsmittel nur verwendet wer​den, wenn eine schnell wirkende Desinfektion notwendig ist. Es dürfen dabei nur alkoholische Desinfektionsmittel mit einem Flammpunkt nach DIN 51 755 von 24° C oder höher verwendet wer​den. Die ausgebrachte Menge darf maximal 50 ml/m² betragen.
· Heiße Flächen müssen vor der Desinfektion abgekühlt sein.

· Gefäße mit alkoholischen Instrumentendesinfektionsmitteln müssen abgedeckt gehalten werden.

· Bei ausreichender Raumbelüftung entsteht keine explosionsgefährdete Atmosphäre.

· Aus explosionsgefährdeten Bereichen sind alle Zündquellen fernzuhalten. Elektrische Geräte dürfen in diesen Zonen nur verwendet werden, wenn sie die „Anästhesiemittel-Prüfung“ bestanden haben (Kennzeichnung AP).

Nach dem (unbeabsichtigten) Verschütten alkoholischer Desinfektionsmittel bieten sich als unverzüg​liche Maßnahmen gegen Brand und Explosionen an: 

· Das Verdünnen mit Wasser,

· das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeiten,

· das Lüften des Raumes sowie

· das Beseitigen von Zündquellen.
	Gefährdungsbeurteilung
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	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Brandschutz in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	1.
	Nicht mehr benötigte entzündliche und brandfördernde Stoffe sollten fach- und sachgerecht entsorgt 
werden (Nachweisführung). Grundsätzlich sind die Lagermengen stets auf ein Minimum zu reduzieren, die am Arbeitsplatz bereitgestellten Gefahrstoffmengen sollten auf eine für den Fortgang der Arbeit notwendige Menge begrenzt werden.
	GefStoffV

Nr.4 TRGS 500

LAGA-RL
	
	

	2.
	Gemäß der BGR 133 werden Zahnarztpraxen als Arbeitsstätten mit einer geringen Brandgefährdung 
eingestuft. Die Grundfläche der Zahnarztpraxis bestimmt die Anzahl der notwendigen Feuerlöscher. Die bereitgehaltenen Feuerlöscher in der Zahnarztpraxis müssen für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet sein. Auf Grund der Grundfläche und der geringen Brandgefährdung ergeben sich für jede Zahnarztpraxis die individuell benötigten Löschmitteleinheiten. Den Feuerlöschern wird je nach Löschvermögen eine 
bestimmte Anzahl von Löschmitteleinheiten zugeordnet.

Achtung: In jedem Geschoss ist mindestens ein Feuerlöscher bereitzustellen.
	Nr. 4.4 und 4.5.8 BGR 133

§ 22 BGV A1
	
	

	3.
	Feuerlöscher müssen an gut sichtbaren und im Brandfall leicht zugänglichen Stellen angebracht sein, an denen sie vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen geschützt sind. 

Anmerkung: Feuerlöscher sollten nur so hoch über dem Fußboden angeordnet sein, dass auch kleinere Personen diese ohne Schwierigkeiten aus der Halterung entnehmen können. Als zweckmäßig hat sich eine Griffhöhe von 80 bis 120 cm erwiesen.
	Nr. 4.5.9 
BGR 133

ASR A1.3
	
	

	4.
	Die Stellen, an denen sich Feuerlöscher befinden, müssen durch das Brandschutzzeichen F05 "Feuerlöscher” gekennzeichnet sein. Das Zeichen muss der Technischen Regel "Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung” (ASR A1.3) entsprechen.

Ist das Feuerlöschgerät an gut sichtbaren und im Brandfall leicht zugänglichen Stellen angebracht, kann 
auf eine zusätzliche Kennzeichnung verzichtet werden.
	Nr. 4.5.9 
BGR 133

ASR A1.3
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Brandschutz in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	5.
	Der Praxisinhaber hat dafür zu sorgen, dass Feuerlöscher regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, durch einen Sachkundigen geprüft werden. Über die Ergebnisse der Prüfungen ist Nachweis zu führen. Der Nachweis kann in Form einer Prüfplakette erbracht werden. Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, die eine Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers nicht mehr gewährleisten, hat der Praxisinhaber zu veranlassen, dass der Feuerlöscher instandgesetzt oder durch einen anderen Feuerlöscher ersetzt wird.
	§ 3 Abs.3 
BetrSichV

Nr. 6.1 
BGR 133
	
	

	6.
	Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in der Handhabung von Feuerlöschern zu unterweisen. 
	§ 22 Abs.2 
BGV A1
	
	

	7.
	Der Zahnarzt hat dafür zu sorgen, dass in der Praxis ein Alarmplan für den Brandfall mit Hinweisen über das Verhalten im Brandfall und über die wichtigsten Notrufnummern vorhanden und sichtbar ausgehängt ist. Die Hinweise und die Angaben sind aktuell zu halten.
	§ 24 Abs.5 
BGV A1
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Brandschutz in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	8.
	Fluchtwege und Notausgänge müssen:

a) in der Praxis im Erdgeschoss eines Gebäudes sind Notausgänge nicht extra zu kennzeichnen (Ausnahme: kein zu öffnendes Fenster bzw. „vergitterte“ Fenster als 2.Notausstieg vorhanden),

b) auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder, falls dies nicht möglich ist, in einen gesicherten Bereich führen,

c) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein (z. B. Praxis im 1.Obergeschoss). 

Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte 
für die Beschäftigten, insbesondere bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung, nicht gewährleistet ist.

Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge müssen ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden können. Der Praxisinhaber hat Vorkehrungen zu treffen, dass die Beschäftigten bei Gefahr sich unverzüglich in Sicherheit bringen und schnell gerettet werden können. Der Praxisinhaber hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen. In angemessenen Zeitabständen ist entsprechend dieses Planes zu üben.

Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notausgängen müssen:

a) sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden,

b) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein.

Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen. In Notausgängen sind Karussell- und

Schiebetüren nicht zulässig.
	§ 4 Abs.4 und Nr.2 im
Anhang zur ArbStättV

Nr.4f. ASR 2.3
	
	

	9.
	Die Praxismitarbeiter sind über die Brandschutz-Maßnahmen vor Tätigkeitsaufnahme und anschließend 
mindestens einmal jährlich zu unterweisen (Dokumentation).
	§ 22 Abs.2 
BGV A1
	
	


[image: image29.png]









Seite 2
Brand- und Explosionsschutz/Checkliste
© LZK BW 5/2011

© LZK BW 5/2011
Brand- und Explosionsschutz/Startseite
Seite 1

